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Bundesmittel an die Gesetzliche Rentenversicherung in % der Gesamtausgaben des Bundes 1990 - 2024 

Die Finanzierung der Gesetzlichen Rentenversicherung basiert nicht nur auf den Beitragszahlungen der Versicherten und ihrer Arbeitgeber. 

Ergänzend treten steuerfinanzierte Mittel aus dem Bundeshaushalt hinzu. Die Leistungen des Bundes summieren sich (2024) auf knapp 120 Mrd. 

Euro. Dies entspricht einem Anteil von 24,6 % an den Gesamtausgaben des Bundes.  

Zu diesen Bundesmitteln „Rentenversicherung“ (vgl. Abbildung VIII.35) zählen in erster Linie die Bundeszuschüsse zur allgemeinen Rentenver-

sicherung. Hinzu kommen der Zuschuss an die knappschaftliche Rentenversicherung und die Erstattung nach dem Anspruchs- und Anwart-

schaftsüberführungsgesetz (AAÜG). Diese Erstattungen des Bundes erfolgen für Rentenzahlungen, die aus den Sonder- und Zusatzversorgungs-

systemen der DDR abgeleitet sind. Bei den Zahlungen des Bundes für Kindererziehungszeiten handelt es sich hingegen nicht um Zuschüsse, 

sondern um Beiträge des Bundes. Anspruch auf die Anrechnung von Kindererziehungszeiten haben alle Elternteile, die ein Kind überwiegend 

erzogen haben. Das gilt auch für Personen, die nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, so z.B. für Selbstständige. 

Die Dimensionen der Bundesmittel sind zweifelsohne beachtlich. Allerdings zeigt sich im Zeitverlauf seit 2005 kein Anstieg der Anteilswerte. Der 

bei isolierter Betrachtung der Zahlungen in ihrer absoluten Höhe entstehende Eindruck stetiger Zuwächse finden keine Bestätigung. Charakteris-

tisch sind vielmehr deutliche Schwankungen: Lag der Anteil der Bundesmittel im Jahr 2005 noch bei 29,8 %, so sinkt er bis 2021 auf 19,1 % und 

steigt dann wieder auf 24,6 % im Jahr 2024. Diese Verläufe hängen zum einen von der jeweiligen Höhe und Berechnung der einzelnen Arten der 

Bundesmittel ab. Zum anderen kommt es aber auch auf die Höhe der Gesamtausgaben des Bundes an. So hat der außerordentlich hohe Zuwachs 

des Bundeshaushaltes im Jahr 2021, der durch die Abfederung der Folgen der Corona-Pandemie verursacht wurde, zu einem Rückgang des 

Anteilswertes „Rentenversicherung“ auf 19,1 % geführt. Mit dem Wiederanstieg auf 24,6 % - vor dem Hintergrund eines weniger expansiven 

Bundeshaushalts - wird das Niveau der Jahre 2000 bis 2015 aber immer noch unterschritten. 

 

Bundeszuschüsse 

Die Bundeszuschüsse an die allgemeine Rentenversicherung decken 22,1 % der Einnahmen der GRV ab (vgl. Abbildung VIII.34). Sie stellen 

keine Subvention dar; vielmehr wird dadurch erreicht, dass die Kosten der sogenannten nicht beitragsgedeckten Leistungen beglichen werden. 

Diese Leistungen erbringt die GRV für den Bund, ohne hierfür Beiträge erhalten zu haben. Die Finanzierung erfolgt aus Steuermitteln, da diese 

Leistungen nicht nur den Versicherten der Rentenversicherung, sondern auch der Allgemeinheit zugutekommen. Hierzu zählen etwa eine höhere 

Bewertung von Rentenzeiten in den neuen Bundesländern oder von Zeiten der Berufsausbildung, die Zahlung von Altersrenten vor Erreichen 

des regulären Rentenalters ohne entsprechende Abschläge (zum Beispiel die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte) 

sowie die rentensteigernde Berücksichtigung von Zeiten der Fachschulausbildung und des Mutterschutzes. Das Steuersystem bildet hierfür das 

geeignete Instrument, da es alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit heranzieht. 

https://www.sozialpolitik-aktuell.de/
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII35.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII34.pdf
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Methodische Hinweise 

Die Anteilswerte beruhen auf eigenen Berechnungen. Die Daten entstammen aus der Finanzstatistik der Deutschen Rentenversicherung und 

aus dem Bundesfinanzministerium. 

Quelle 

Deutsche Rentenversicherung (2025): Rentenversicherung in Zeitreihen, Bundesmittel an die gesetzliche Rentenversicherung, S. 243 

Bundesministerium für Finanzen (2025): Bundeshaushalt interaktiv, Bundeshaushalt 2024, Ist-Werte  
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https://www.sozialpolitik-aktuell.de/
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistiken-und-Berichte/statistikpublikationen/rv_in_zeitreihen.html
https://www.bundeshaushalt.de/DE/Bundeshaushalt-digital/bundeshaushalt-digital.html

	abbVIII71_e
	abbVIII71_w

